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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen – Ergänzung - 
Regierungspräsidium Freiburg 

Neubau der Umgehungsstraße Grenzach-Wyhlen im Zuge der B 34, BA II Umgehung Wyhlen 

Unterlage: 10.1b 

Datum: 31.03.2020 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

1 3+879 Bauwerk Nr. 14: Brücke im Zuge 
der B34 neu über einen Geh- und 
Radweg 

Geh- und Radweg, einschließlich 
aller Entwässerungseinrichtungen: 
b) 
Gemeinde Grenzach-Wyhlen 
(E/U) 

Bauwerk 14 und 
Lärmschutzwand: 

b) 
Bundesrepublik Deutschland 
(Bundesstraßenverwaltung) 
(E/U) 

Die Kosten für die Herstellung des Bauwerks Nr. 14, des Geh- 
und Radweges und der Entwässerungseinrichtungen, welche 
zusätzlich durch das neue Bauwerk Nr. 14 entstehen trägt die 
Gemeinde. 
Die Kosten für die Lärmschutzwand trägt der Bund. 

Für die Unterhaltung von Bauwerk Nr. 14 ist eine Ablöse von 
der Gemeinde an den Bund zu zahlen. 
Es wird eine Vereinbarung zwischen Gemeinde und Bund 
aufgestellt. 

2 3+960 Zufahrt zum Flurstück 2660/1 Zufahrt auf Flurstück 2658/1: 

b)  

Gemeinde Grenzach-Wyhlen 
(E/U) 

Zufahrt auf Flurstück 2658: 

a) und b) 

Eigentümer bleibt 

 

Überfahrtsrecht auf Flurstück 2658 

 


